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RS OGH 1976/6/30 1Ob645/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1976

Norm

ABGB §936 III

ABGB §1053

Rechtssatz

Eine Kaufvereinbarung ist nicht bloße Option auf den Erwerb, wenn nicht der Abschluß, sondern nur der Eintritt der

Rechtswirkungen des Rechtsgeschäfts hinausgeschoben wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 645/76
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